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Einmal so richtig ausspannen und zur Ruhe 
kommen. Nichts muss, a l les kann! 
Zusammen mit Len Pool dem Skipper der 
„Nooit Volmaeckt“ wählen wir  den Weg und 
das Ziel. An Bord kann man die Zeit und 
den Alltag vergessen und einfach die 
herrliche Natur genießen, die Sonne im 
Gesicht und den Wind in den Haaren.

Eines ist sicher: Gemeinschaft und 
Miteinander stehen bei der Segelfreizeit  
hoch im Kurs. Zusammen erlebt man 
besondere Momente, die eine bleibende 
Erinnerung für das Leben sind. 

Eine unvergessliche Erfahrung, zusammen 
die Segel   hissen, Seehunde beobachten und gemeinsam   kochen. Und 
abends auf dem Wasser und einer ereignisreichen Fahrt lässt man in 
gemütlicher Runde das Erlebte noch einmal Revue passieren.

Mit dem Klipper „Nooit Volmaeckt“ (Infos zum Schiff unter 
www.nooitvolmaeckt.nl), werden wir 7 Tage lang das Ijsselmeer, das 
Wattenmeer und die westfriesischen Inseln erkunden.

Segeln, Trockenfallen lassen im Wattenmeer und ein Fahrradausflug auf 
einer der westfriesischen Inseln 
stehen auf dem Programm.

Hast du Lust bekommen?
Wir freuen uns auf deine 

Anmeldung!

http://www.nooitvolmaeckt.nl
http://www.nooitvolmaeckt.nl


Informationen/ Teilnahmebedingungen

Veranstalter Veranstalter ist die Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Landsberg am Lech.

Leitung: Diakon Andreas Brückner und erfahrene JugendleiterInnen

Zeitraum: Dienstag 29.05.2012 bis Mittwoch 06.06.2012

Zielgruppe: Max. 14 Jugendliche von 14 – 17 Jahren

Kosten:  390 ,- € (Unterstützung des TN Beitrags möglich. Nähere 
  Infos dazu bei Diakon Brückner)

Leistungen:  An- und Abreise mit Kleinbussen, 7 Tage auf einem 
Flachbodensegelschiff, Begleitung durch 2 erfahrene 
Seeleute, Vollverpflegung auf dem Schiff, Begleitprogramm.

Anmeldung +
Bezahlung: Anmeldung mit Freizeitpass an die Evang.-Luth. 
  Kirchengemeinde Landsberg/ Lech, z.H. Diakon 
  Brückner, Von-Kühlmann-Str. 39, 86899 Landsberg/ Lech.

Die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung ist 
entscheidend. Mitte Mai erhalten Sie einen 
Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zur 
Freizeit und mit der Aufforderung die Freizeitkosten 
umgehend auf das angegebene Konto einzuzahlen.

Vortreffen: Findet am Donnerstag  10. Mai 2012 um 19.30 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus, Von Kühlmann-Str. 39 in 
Landsberg statt. Die Teilnahme ist aus Rechtsgründen 
verbindlich!

Wichtig ist:  Die Bereitschaft sich auf das Leben in und mit der Gruppe 
einzulassen und sich für die Gemeinschaft zu engagieren 
(segeln, kochen, spülen, einkaufen ...). Alkohol und 
Drogen sind tabu und gegebenenfalls ein Grund zur 
sofortigen Rückreise.

Infos bei:  Diakon Andreas Brückner 08191/ 94 28 95 oder per Mail 
an brueckner@landsberg-evangelisch.de

mailto:brueckner@landsberg-evangelisch.de
mailto:brueckner@landsberg-evangelisch.de


Versicherung:Auf der Freizeit besteht Unfallschutz- und 
Haftpflichtversicherung, die aber nur für den Fall eintritt, in 
der kein privater Versicherungsschutz besteht und die sich 
nicht auf Schäden erstreckt welche sich die Teilnehmenden 
untereinander zufügen.
Zusätzlich empfehlen wir, dass jeder Teilnehmer für sich 
eine Auslandskrankenversicherung abschließt.

Rücktritt Der Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen! Treten Sie vom 
Vertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an, so 
können wir als Entschädigung den Reisepreis unter Abzug 
des Wertes unserer ersparten Aufwendungen und 
anderweitiger Verwendung der Reiseleistung verlangen. Wir 
empfehlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung und ggf. 
eine Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall oder Krankheit abzuschließen.
Die Ausfallgebühren betragen
bis 12o Tage vor Abreise   25 %

 bis 40 Tage vor Abreise 40 %
  bis15 Tage vor Abreise 60 %
  bis 7 Tage vor Abreise 80 %
  ab 6 Tag vor Abreise  90 % des Reisepreises.

Haftung Wir haften nicht bei:
‣Schäden, die infolge Krankheit oder Tod von 
Leitungspersonen entstehen
‣Schäden infolge „höherer Gewalt“
‣Schäden, die sich Teilnehmer untereinander zufügen
‣Schäden, die ihre Hauptursache im eigenmächtigen 
Verhalten des Teilnehmers haben 

Aufsichts-
pflicht Während der Freizeitmaßnahme haben die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des 
Programms freie Zeit, in der sie selbstständig und ohne 
direkte Aufsicht in Kleingruppen unterwegs sein dürfen. 
Mit ihrer Unterschrift wird diese Regelung von den 
Erziehungsberechtigten zur Kenntnis genommen und 
akzeptiert.

Sonstiges Ein Anspruch auf Durchführung der Freizeit besteht nicht.



Einverständniserklärung 
 

Meine Tochter / mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der 
Verantwortlichen der Freizeit- bzw. der Jugenderholungsmaßnahme bzw. des 
Veranstalters Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die 
nicht von den Verantwortlichen Freizeit- bzw. Jugenderholungsmaßnahme bzw. dem 
Veranstalter angesetzt sind, übernimmt der / die Erziehungsberechtigte selbst. 
 

Für Tabak- und Alkoholkonsum wird der Gesetzesstand der BRD vereinbart. Es kann 
jedoch durch die Leitung vor Ort ein generelles Verbot ausgesprochen werden. 
 

Mir ist bekannt, dass meine Tochter/ mein Sohn auf meine Kosten und meine 
Verantwortung nach Hause geschickt werden kann, wenn ihr/ sein Verhalten die Freizeit- 
bzw. Jugenderholungsmaßnahme gefährdet oder undurchführbar macht oder wenn sie/ er 
sich durch ihr/ sein Verhalten selbst gefährdet. Dies trifft auch zu falls schwerwiegende 
Verstöße gegen die Regeln der Gemeinschaft vorkommen (u.a. Alkohol, Drogen). 
 

Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn an keiner ansteckenden Krankheit leidet 
und frei von Ungeziefer (z.B. Kopfläuse, Flöhe ...) ist. Mir ist bekannt, falls ich mein 
Kind mit Ungeziefer oder ansteckenden Krankheiten auf die Freizeitmaßnahme schicke 
die Freizeit unter Umständen abgebrochen werden muss. Entstehende 
Schadensersatzansprüche bei Freizeitabbruch werden dann von mir übernommen. 
 

Mir ist bekannt, dass während der Freizeit- bzw. Jugenderholungsmaßnahme die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Programms freie Zeit haben, in der sie 
selbstständig und ohne direkte Aufsicht unterwegs sein dürfen. 
 

Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, die Ihrer Tochter / Ihrem Sohn 
gehören, wird keine Haftung übernommen. 
 

Unsere Teilnahme- bzw. Reisekosten sowie der Informationsbrief sind Bestandteil dieser 
Einverständniserklärung. 
 

Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und meine Tochter / meinen 
Sohn entsprechend informiert. 
 
 
 
           
Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
Evangelische Jugend Landsberg am Lech  www.landsberg-evanglisch-jugend.de 
Diakon Andreas Brückner   brueckner@landsberg-evangelisch.de 
Von-Kühlmann-Straße 39  
86899 Landsberg am Lech  
 
Anmeldung eingegangen am:        
(wird von der Evangelischen Jugend eingetragen) 

Freizeitpass 
 

Liebe Mutter, lieber Vater, 
wir bitten Sie, diesen Freizeitpass sorgfältig auszufüllen. Wir, die Verantwortlichen der 
Freizeit- bzw. Erholungsmaßnahme, sollten über die Teilnehmerin oder den Teilnehmer 
nähere Einzelheiten wissen, damit wir unsere Aufgaben im Rahmen der Aufsichtspflicht 
wahrnehmen können.               Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Angaben über die Veranstaltung 
 
Segelfreizeit Holland/ Ijsselmeer                      
Art der Veranstaltung    Motto / Thema 
 
________________________________________________________________________ 
Anschrift 
 
Di 29.05.2012  ca 22 Uhr   Mi. 06.06.2012 ca 2 Uhr________ 
Beginn der Veranstaltung     Ende der Veranstaltung 
 

Angaben des über Ihre Tochter / Ihren Sohn 
 
           
Vor- und Familienname    Geb.-Datum 
 
           
Straße und Hausnummer 
 
           
Postleitzahl  Wohnort (bitte den ständigen Aufenthaltsort eintragen) 
 
           
Vorwahl / Telefonnummer   Vorwahl / Telefaxnummer 
 
      Vegetarier/-in ja / nein   
Handynummer     (zutreffendes bitte einkreisen) 
 
           
Email-Adresse (nach Möglichkeit bitte für Zusage bzw. Absage angeben) 

Programmangebote 
 

Badeerlaubnis 
  Ja    Ja, nur unter Aufsicht   Nein 
  Schwimmer/in      Nichtschwimmer 
 
 



Ferienadresse der Mutter, des Vaters 
(Anschrift, wo Sie während der Freizeit, Jugenderholungsmaßnahme oder des Zeltlagers im Notfall zu erreichen 
sind) 
 
           
Vor- und Familienname 
 
           
Straße und Hausnummer 
 
           
Postleitzahl  Wohnort / Land 
 
           
Vorwahl / Telefonnummer   Vorwahl / Telefaxnummer 
 
           
Handy-Nummer 
 
Wenn Sie nicht direkt erreichbar sind, bitte Anschrift von Freunden, Nachbarn, 
Verwandten angeben, die wir  erreichen können: 
 
           
Vor- und Familienname 
 
           
Ort / Land     Vorwahl / Telefonnummer 
 
           
Weitere Informationen 

Adresse der Hausärztin oder des –arztes 
Im Ernstfall sind sachgerechte Informationen oft sehr wichtig. Deshalb ist es sinnvoll, 
wenn Sie die Anschrift des Hausarztes angeben: 
 
           
Name des Hausarztes    Vorwahl / Telefonnummer 
 
           
Straße und Hausnummer 
 
           
Postleitzahl Wohnort 
 
 
 

Angaben für ärztliche Hilfe 
Bei welcher Krankenkasse ist Ihre Tochter / Ihr Sohn versichert? 
Falls keine Krankenversichertenkarte oder kein Überweisungsschein bzw. 
„Internationaler Krankenschein“ E 111 (bei Ländern mit Sozialversicherungsabkommen 
vorliegt, werden folgende Angaben benötigt: 
 
           
Krankenversicherung (z.B. AOK, DAK, BEK; ...) Krankenversichertennummer 
 
           
Name der Mutter oder des Vaters, über den die Tochter oder der Sohn versichert ist. 
 

Ist Ihre Tochter / Ihr Sohn geimpft... 
(bitte eintragen bzw. Impfpass oder Fotokopie beilegen) 
gegen Wundstarrkrampf?   Nein 
 

 Ja; wann ...?   Womit:       
 

Gegen Zecken?     Nein 
 

 Ja; die Zeckenschutzimpfung war am:       
 

Worauf ist besonders zu achten? 
Worauf muss während der Freizeit- bzw. Erholungsmaßnahme besonders geachtet 
werden (z.B. Allergien, Behinderungen, Herzfehler, Hitzeempfindlichkeit, Bettnässen, 
Medikamente usw.): 
           
 
           
 
           
 

Vertragsobliegenheiten und Hinweise 
Rücktritt 
Treten Sie vom Vertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an, so können wir als Entschädigung den 
Reisepreis unter Abzug des Wertes unserer ersparten Aufwendungen und anderweitiger Verwendung der 
Reiseleistung verlangen. Wir empfehlen, eine Reiserücktrittkostenversicherung und ggf. eine Versicherung 
zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit abzuschließen. 
Die Ausfallgebühren betragen 
bis 12o Tage vor Abreise      25 % 
bis 40 Tage vor Abreise 40 % 
bis 15 Tage vor Abreise 60 % 
bis 7 Tage vor Abreise 80 % 
ab  6 Tag vor Abreise 90 % des Reisepreises. 
Haftung 
Wir haften nicht bei: 
- Schäden, die infolge Krankheit oder Tod von Leitungspersonen entstehen 
- Schäden infolge „höherer Gewalt“ 
- Schäden, die sich Teilnehmer untereinander zufügen 
- Schäden, die ihre Hauptursache im eigenmächtigen Verhalten des Teilnehmers haben 
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